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Für die Gewerbesteuer ist eine Erhöhung des Hebesatzes 

von 350 v. H. auf 357 v. H. vorgesehen. 

   

 

Beispiele für die Auswirkungen auf den Steuerpflichtigen bei der Anhebung des Hebesatzes 

für die Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt: 

 

 

A: Bei einem Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 563,00 € entspricht der Jahresbetrag der   

     Gewerbesteuer für den Gewerbebetrieb 

 

     bei 350 v. H. = 1.970,50  € 

                                                           bei 357 v. H.   = 2.009,91 € 

  

     daraus ergibt sich ein Mehrbetrag von            39,41 €. 

 

 

B: Bei einem Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 4.900,00 € entspricht der Jahresbetrag    

     der Gewerbesteuer für den Gewerbebetrieb 

 

      bei 350 v. H. = 17.150,00 € 

                                                           bei 357 v. H.   = 17.493,00 € 

 

     daraus ergibt sich ein Mehrbetrag von           343,00 €. 

 

 

C: Bei einem Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 40.707,00 € entspricht der Jahresbetrag  

    der Gewerbesteuer für den Gewerbetrieb 

 

      bei 350 v. H. = 142.474,50 € 

                                                           bei 357 v. H.   = 145.323,99 € 

  

     daraus ergibt sich ein Mehrbetrag von                     2.849,49 €. 

 

 

Die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung stellen sich wie folgt dar: 

 

Planansatz 2012: 3.100.000,00 € (Hebesatz 350 v. H.) 

 

Insgesamt wird aber mit viel geringeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Demzufolge 

wirkt sich diese Erhöhung zum ursprünglichen Planansatz nicht sichtbar als zusätzliche  

Einnahmeerhöhung aus. Sie mildert aber die Folgen des Einnahmeverlustes. 

 

Bei einem Hebesatz von 357 v. H. und unter Berücksichtigung des derzeitigen AO-Solls 

würde der Planansatz für 2013 ~ 2.448.000,00 € betragen. 

 

Die Hebesatzerhöhung würde Mehreinnahmen in Höhe von ~ 48.000,00 € erwarten lassen.  
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Berechnung: 

 

Die Gewerbesteuereinnahmen werden zum 31.12.2012 geschätzt auf: 

 

2.400.000,00 €: 350 v. H. =     685.714,28 € MB*  x 357 v. H. Hebesatz  

                                             =  2.447.999,97 €  Steuern 2013                                                                                                    

                                             ================================ 

 

 

 

ausgehend von der Schätzung:   2.400.000,00 € 

                                                 ./.   2.447,999,97 €   

                                                 =         47.999,97 €  Mehreinnahmen ~ 48.000,00 € 

                                                 ============= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MB = errechneter Steuermessbetrag für die Gewerbesteuer 


